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Die Fiskalarchitektur der EU-Kohäsionspolitik* 

Michael Thöne**  

Zusammenfassung / Abstract  

Die Europäische Union wird in ihren gegenwärtigen Strukturen oftmals als schwerfällig, entscheidungs-

hemmend, ineffizient und somit nicht wirklich erweiterungsfähig charakterisiert. Pandemie, Ukrainekrieg, 

Energiekrise und die zunehmend ungewisse Rolle in der Weltwirtschaft haben den großen Modernisie-

rungsdruck auf die EU weiter erhöht. Die Struktur- und Kohäsionspolitik ist in diesem Kontext doppelt 

interessant. Sie ist mit 30 Prozent des regulären EU-Haushalts eines ihrer wichtigsten Handlungsfelder, 

das sich über die Jahrzehnte zu einem komplexen und intransparenten Ziel- und Instrumentengeflecht 

entwickelt hat, wodurch sie zu einem „Teil des Problems“ geworden ist. Zugleich ist die Regionalpolitik 

traditionell ein „Teil der Lösung“, wann immer es darum geht, durch finanziellen Ausgleich den Weg zu 

Erweiterung und/oder Vertiefung der EU zu ebnen. Das Papier untersucht diese Doppelfunktion der Ko-

häsionspolitik, indem es die Fiskalarchitektur beleuchtet, die das tragende Gerüst unter Konvergenz- und 

Kohäsionszielen bildet.  

In mehreren Schritten wird die Kohäsionspolitik in ihrer Funktion als ein europäischer Finanzausgleich 

betrachtet. Die Geschichte der Regionalpolitik wird nachgezeichnet als eine Entwicklung, in der das Aus-

gleichsmotiv immer zuerst kam, bevor kohäsionspolitische Begründungen über instrumentelle oder finan-

zielle Ausweitungen dieses Politikfeldes gelegt wurden. Der „Mezzogiorno-Test“ zeigt, dass die Funktion 

als Finanzausgleich unverändert dominiert: Neben der fördernden Kohäsionspolitik spielt die ausglei-

chende Kohäsionspolitik faktisch eine sehr wichtige Rolle. Das wird im Papier quantitativ illustriert sowie 

mit einer vertieften Betrachtung des kaum analysierten Mechanismus, der für die Allokation der EU-Gel-

der über die Mitgliedstaaten und deren Regionen sorgt. Nicht zuletzt mit Blick auf diesen als „Berlin-Me-

thode“ bezeichneten Finanzausgleichstarif formuliert das Papier mehrere Empfehlungen zu Modernisie-

rung der Strukturpolitik. Dabei geht es darum, die Bestimmung der Kohäsionspolitik, auch als Finanzaus-

gleich zu wirken, offen anzuerkennen und produktiv für die Weiterentwicklung dieses Politikfeldes zu nut-

zen. Der Charakter als vertikaler Finanzausgleich mit horizontaler Wirkung und starkem investiven Fokus 

sollte beibehalten werden, aber gemäß dem Subsidiaritätsprinzip weiterentwickelt werden. In diesem 

Zuge kann auch der „Luxus-Finanzausgleich“ zurückgefahren werden, der heute durch die Zuweisung von 

Kohäsionsmittel selbst an die reichsten Regionen der EU durchgeführt wird und 27 Milliarden Euro im Jahr 

kostet. Eine stärke Beachtung des Subsidiaritätsprinzips in der Kohäsionspolitik erleichtert es den Mit-

gliedstaaten auch, moderne place-based policies zu realisieren, mit denen Klimaschutz- und weitere 

Transformationsziele reibungsfreier und wirkungsvoller implementiert werden können. 

Schlagwörter: Kohäsionspolitik, Europäische Struktur- und Investitionsfonds, EU-Finanzausgleich.  

JEL-Codes:  H70, H77, R11. 
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1 Der steigende Modernisierungs-
druck auf die EU und ihre Kohäsi-
onspolitik 

The budget came first, then came the policy. Vor 
knapp dreißig Jahren hat Liesbet Hooghe (1996, 7) 
die Kohäsionspolitik in ihrem Ursprung als finanzi-
ellen Ausgleichsmechanismus charakterisiert, 
dem regional- und strukturpolitische Ziele ledig-
lich als Alibierklärungen übergestülpt wurden. 
Von dieser Herkunft als Feigenblatt für einen ver-
steckten europäischen Finanzausgleich hat sich 
die moderne Kohäsionspolitik auf den ersten Blick 
weit entfernt. Sie stellt sich heute als eine regional 
differenzierte und investitionsorientierte Förder-
politik dar, die wachstums-, beschäftigungs-, in-
novations-, sozial-, klima- und im weiteren Sinne 
transformationspolitische Ziele verfolgt. Man 
sollte nicht so tun, als wäre die europäische Kohä-
sionspolitik eigentlich nur ein Finanzausgleich. 
Aber man sollte auch nicht so tun, als wäre sie 
kein Finanzausgleich. Denn das ist sie weiterhin – 
spätestens auf den zweiten Blick.  

Der überwältigende Teil der Forschungsliteratur – 
insbesondere der ökonomischen – analysiert die 
Kohäsionspolitik mit Blick auf diese vielen nicht-
finanziellen Ziele. Die kritische Evaluation der 
Wirksamkeit strukturpolitischer Programme und 
der Leistungsfähigkeit ihrer regionalen Akteure 
rechtfertigt diese hohe wissenschaftliche Auf-
merksamkeit. Wird dabei allerdings nicht berück-
sichtigt, dass der finanzielle Ausgleich weiterhin 
die tragende Struktur darunter bildet, kann es zu 
signifikanten Fehleinschätzungen der Reformfä-
higkeit und -notwendigkeit der Kohäsionspolitik 
kommen. Entsprechend untersucht das vorlie-
gende Papier diese andere, fiskalische Seite der 
regionalen Strukturpolitik der EU, die weniger oft 
beleuchtet wird (und streckenweise recht intrans-
parent ist).   

Der zentrale Takt für alle regulären finanzwirksa-
men Maßnahmen der Europäischen Union be-
trägt sieben Jahre, die Zeitspanne eines Mehrjäh-
rigen Finanzrahmens (MFR). Der aktuelle MFR für 
die Jahre 2021 bis 2027 zeigt jedoch deutlich, dass 
sich viele der politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Herausforderungen Europas nicht in diesen 
langsamen Rhythmus pressen lassen. Die wich-
tigsten Weichenstellungen für den aktuellen MFR 
wurden in den Jahren 2018 und 2019 vorgenom-

                                                      
1  Vgl. dazu Corti et al. (2024). 

men – Jahre, in denen die kurz danach aufgetre-
tene globale COVID-Pandemie noch nicht abseh-
bar war. Die aktuelle Kohäsionspolitik, die im We-
sentlichen über den Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE), den Kohäsionsfonds 
und den Europäischen Sozialfonds (ESF) abgewi-
ckelt wird, spiegelt daher in vielerlei Hinsicht noch 
eine Welt vor Corona wider. Auch die grundle-
gend veränderten Rahmenbedingungen, die der 
russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für die 
Energieversorgung, die internationalen Handels-
verflechtungen sowie die geopolitischen Hand-
lungsbedingungen Europas mit sich gebracht hat, 
finden naturgemäß keinen Niederschlag im vor-
her fixierten mittelfristige Finanzrahmen. 

Das ist nicht automatisch ein Problem für die EU. 
Auch angesichts von Pandemie, Krieg und Ener-
giekrise bliebt die Verringerung der wirtschaftli-
chen und sozialen Ungleichheiten zwischen den 
Mitgliedstaaten und Regionen ein zentrales Ziel 
der europäischen Integration und Kohäsion. Zu-
dem hat die Europäische Union mit dem großen 
NextGenerationEU (NGEU)-Fonds gezeigt, dass sie 
unabhängig vom Sieben-Jahres-Takt schnell und 
innovativ entscheiden kann. Insbesondere mit der 
Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) wurde damit 
kurzfristig eine zweite Dimension regionalpoli-
tisch ausgerichteter Investitionsförderung ge-
schaffen. 

Das vorliegende Papier betrachtet dieses Neben- 
und Miteinander zweier regionalpolitischer Sys-
teme in der EU allerdings nicht näher1 und berührt 
auch den Sieben-Jahres-Takt des mehrjährigen Fi-
nanzrahmens nur am Rande. Es nimmt seinen An-
stoß gleichwohl aus der Beobachtung dieses au-
genfälligen Aufeinandertreffens europäischer Po-
litikdimensionen: Des besonders langsam getak-
teten Normalmodus und der kurzfristigen Krisen-
reaktion sowie der damit verbundenen Stärken 
und Restriktionen für ein handlungs- und zu-
kunftsfähiges Europa. Die akuten Krisen, denen 
sich die Mitgliedstaaten und ihre gemeinsamen 
europäischen Institutionen seit Anfang der 
2020er Jahre stellen mussten, haben der EU einen 
unerwarteten Entwicklungsschub gegeben (Pes-
tel/Süß 2022). Die EU wandelt sich eher in Reak-
tion auf unmittelbare Krisen als mittels ruhig ab-
gewogener Reformprogramme. Diese (nicht im-
mer) spontane Taktik der die Gelegenheit nutzen-
den Reform durch Selbstüberrumpelung – Jo-
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nes/Kelemen/Meunier (2016) sprechen von „fai-
ling foward“ von Krise zu Krise – ist angesichts no-
torischer Reformhemmnisse in der EU politökono-
misch sehr gut nachvollziehbar. In der Tat wäre et-
was wie der NGEU-Beschluss in weniger dramati-
schen Zeiten als der Pandemie politisch kaum vor-
stellbar gewesen. 

Zugleich garantiert diese spezielle europäische 
Art der Krisenbeweglichkeit nicht, dass sich die EU 
dadurch in eine Richtung bewegt, die ihre Funkti-
onalität stärkt. Denn die Handlungsfähigkeit in der 
Krise ist aus zwei kritischen Zugeständnissen er-
wachsen: Die Krisenreaktionen haben einen zu-
sätzlichen Mechanismus geschaffen, während das 
hergebrachte, finanziell und politisch fein austa-
rierte System unberührt bleibt. Zudem ist dieser 
zusätzliche Mechanismus fiskalisch sehr teuer; 
der NGEU-Aufbauplan hat ein Volumen von 750 
Milliarden Euro (in Preisen von 2018). Damit geht 
die kurzfristige gewonnene Flexibilität zulasten 
der mittel- und langfristigen Handlungsfähigkeit. 

Damit steigt der Modernisierungsdruck in den 
hergebrachten Politikfeldern der EU und für deren 
Governance-Modelle weiter an. Gering war dieser 
Druck allerdings schon zuvor nicht. Als jüngsten 
Vorschlag in einer langen Kette von Reforminitia-
tiven hat eine zwölfköpfige deutsch-französische 
Gruppe von Expertinnen und Experten im Herbst 
2023 Vorschläge zur Reform der EU vorgestellt, 
die auf zwei schwer zu bestreitenden Ausgangs-
thesen beruhen: Die EU-Erweiterung stehe aus 
geopolitischen Gründen „ganz oben auf der politi-
schen Agenda“. Aber die EU in ihrer gegenwärti-
gen Verfassung sei nicht erweiterungsfähig, „we-
der in institutioneller noch in politischer Hin-
sicht“2 (Group of Twelve 2023). Die Gruppe macht 
eine Reihe von sehr grundlegenden Vorschlägen 
zur institutionellen und konstitutionellen Weiter-
entwicklung der EU, die auch den Reformzielen 
der Bundesregierung für eine „demokratisch ge-
festigtere, handlungsfähigere und strategisch 
souveränere Europäische Union“ (…) „nach den 
Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismä-
ßigkeit“ (Koalitionsvertrag Bund 2021, 131) die-
nen können. Auch die Reformperspektiven der 
Regierungen vieler anderer Mitgliedstaaten – 
nicht zuletzt Frankreichs – gehen dahin, die EU 
dadurch zu stärken, dass sie strukturell moderni-
siert und damit handlungsfähiger gemacht wird, 

                                                      
2  Im Original: „For geopolitical reasons, EU enlargement is high 
on the political agenda, but the EU is not ready yet to welcome 

und zwar konzentriert auf die Politikfelder mit ei-
nem klaren europäischen Mehrwert. 

Dieser Modernisierungsdruck liegt auch den 
Überlegungen dieses Papiers zugrunde. Mit Blick 
auf eine mögliche Erweiterung, aber auch schon 
für die EU-27 lohnt es sich, die Europäische Union, 
die nach den berühmten Worten von Präsident 
Macron „zu schwach, zu langsam und zu ineffi-
zient“ ist, in all ihren Tätigkeitsbereichen und In-
stitutionen auf den Prüfstand zu stellen: Wie kann 
eine auf europäischen Mehrwerten und dem Sub-
sidiaritätsprinzip basierende Sichtweise dazu bei-
tragen, die Ziele der Gemeinschaft strukturell und 
finanziell effizienter zu erreichen? Die Kohäsions-
politik erhält derzeit rund ein Drittel des regulären 
EU-Haushalts und bietet sich nicht nur deshalb für 
eine solche Betrachtung aus vielen fachlichen 
Blickwinkeln an – wie die verschiedenen Papiere 
des BMF-Expertennetzwerks zeigen, in dessen 
Rahmen auch dieses Papier entstanden ist. 

2 Die Kohäsionspolitik in 
fiskalföderaler Perspektive 

Das Papier untersucht die Fiskalarchitektur der 
EU-Kohäsionspolitik. Das fiskalische Element wird 
dabei als das primäre Tragwerk charakterisiert, in 
dem die vielfältigen regionalen, sozialen und 
transformativen Ausprägungen der Kohäsionspo-
litik sozusagen die Innenausstattung des Gebäu-
des bilden. Die Kohäsionspolitik wird in der fiskal-
föderalen Perspektive in ihrer Funktion als eigen-
tümlicher und versteckter europäischer Finanz-
ausgleich untersucht. Dabei geht es nicht darum, 
so zu tun, als ob die Strukturpolitik ein Finanzaus-
gleich wäre, oder ein anderes „Narrativ“ der Ko-
häsionspolitik zu entwerfen. Bei der Untersu-
chung dieser Fiskalarchitektur geht es um 
schlichte, empirische Tatsachen. Wie noch deut-
lich werden wird, sind das allerdings Tatsachen, 
die in der EU-Politik nicht immer mit derselben 
hohen Transparenz behandelt werden, wie sie 
von den europäischen Regionen in kohäsionspoli-
tischen Fragestellungen (zu Recht) erwartet wird.  

Der Autor bedient sich damit zum dritten Mal ei-
ner dezidiert finanzwissenschaftlichen Perspek-
tive, um die Strukturen der Europäischen Union zu 
analysieren. Die Anwendung des Konzepts der öf-
fentlichen Güter auf die Aufgaben der Europäi-

new members, neither institutionally nor policy wise“ (Group 
of Twelve 2023, S. 5). 
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schen Union mündet in eine klassische Anwen-
dung der Theorie des fiskalischen Föderalismus 
mit Schlussfolgerungen zur „Europäisierung“ der 
EU, d.h. einer stärkeren Konzentration auf euro-
päische öffentliche Güter (Thöne/Kreuter 2020).3 
Die zweite Untersuchung analysiert das europäi-
sche Mehrebenensystem aus finanzwissenschaft-
licher Sicht und zeigt, dass dieses proto-föderale 
Gebilde – entgegen einer populären Analogie – 
keineswegs mit dem dualen Föderalismus der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu vergleichen 
ist. Vielmehr funktioniert die EU als vertikal ko-
operativer Vollzugsföderalismus ähnlich dem 
deutschen oder österreichischen Modell. Dies 
umfasst vor allem auch die sogenannten Konnexi-
tätsprobleme der Synchronisierung von dezentra-
lem Vollzug europäischer Aufgaben und deren 
adäquater föderaler Finanzierung (Thöne/Kreuter 
2021). 

Derartige Analysen nehmen eine Außenseiterper-
spektive ein, die bewusst nicht in jeder Hinsicht 
passt. Genau passende Analysen der Europäi-
schen Union betrachten sie von innen und behan-
deln sie als das institutionelle und politische Uni-
kat, das sie tatsächlich ist. Ein solcher idiosynkra-
tischer Blick wird der Union im Zweifelsfall am 
ehesten gerecht. Dadurch behindert er aber zu-
gleich Assoziationen, Analogien und Vergleiche 
mit Ähnlichem. Die Sicht auf die EU als Einzelstück 
behindert das Denken in Alternativen.  

Die alternative Betrachtung der Kohäsionspolitik 
als eine Art Finanzausgleich ist nicht neu; es ist ein 

                                                      
3  Wie die EU-Finanzrahmen einem Sieben-Jahres-Takt folgen, 
so folgen auch die systematischen Diskussionen zur föderalen 
Aufgabenzuteilung an die europäische Ebene einem ähnlichen 
Zyklus. Mit Blick auf europäische öffentliche Güter stellte z.B. 
Heinemann (1999, 293) schon früh fest, „(…) ein Großteil der 
traditionellen finanzwissenschaftlichen Literatur zur EU-Fi-
nanzverfassung [fuße] auf falschen Annahmen“, wenn sie 
meine, die EU konzentriere sich in ihren Aktivitäten auf alloka-
tiv gut gerechtfertigte Aufgaben der zentralen Ebene. Vor ei-
nem Vierteljahrhundert traf diese Aussage noch mehr zu als 
heute. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass nicht etwa die 
wohlfahrtstheoretisch begründete, d.h. normative first-gene-
ration theory of fiscal federalism als solche irrte. Wenn die Zu-
ständigkeit für europäische öffentliche Güter tatsächlich bei 
der EU konzentriert würde, wäre das weiterhin eine effiziente 
Aufgabenallokation. Falsch (und naiv) wäre aber die Annahme, 
die tatsächliche Aufgabenverteilung in einem föderalen Ge-
bilde wie der EU entspräche in der Realität den Anforderungen 
der normativen Allokationstheorie. Spätestens die politökono-
misch und empirisch ausgerichtete second-generation theory 
of fiscal federalism (Weingast 1999; Oates 2005; Weingast 
2009) hat mit dieser Verwechslungsgefahr aufgeräumt, indem 
sie erklärt, wie reale föderale Finanzverfassungen entstehen. 
Diese empirischen Erkenntnisse sind nicht zuletzt wichtig, um 
die signifikanten politökonomischen Hürden auf dem Weg zu 

etablierter Topos des europapolitischen Diskur-
ses. Diese duale Sicht liegt auch dem Forschungs-
vorhaben des Bundesministeriums für Finanzen 
zugrunde, in dessen Rahmen dieses Papier ent-
standen ist: „Die Regionalpolitik wird in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten (MS) umge-
setzt. Sie führt zu einem horizontalen Finanzaus-
gleich zwischen wirtschaftlich starken und schwa-
chen MS“ (BMF 2022). Dabei ist nicht ein horizon-
taler Finanzausgleich im engeren Sinne gemeint, 
sondern ein vertikaler Finanzausgleich mit hori-
zontaler Umverteilungswirkung. Ein horizontaler 
Finanzausgleich mit direkten Zahlungen zwischen 
den Mitgliedstaaten – beziehungsweise eine sol-
cherart horizontal finanzierte Strukturpolitik – 
wäre theoretisch ebenfalls denkbar. Dagegen 
könnte aber verfassungsrechtlich eingewandt  
werden, dass Artikel 174 AEUV (Ex-Art. 158 EGV) 
das Kohäsionsziel und die zugehörige Politik expli-
zit der Union zuordnet, was einen horizontalen Fi-
nanzausgleich ausschließen könnte (Emmerling 
2002).  

Ob diese zentrale EU-Kompetenz tatsächlich auch 
eine denkbare Technik der horizontalen Mittel-
überweisung – z.B. als Verrechnung mit den Ei-
genmitteln – untersagen würde, sei dahingestellt. 
Wichtiger erscheint hier, dass auch andere Finanz-
ausgleiche mit gutem Grund in der Regel vertikal 
organisiert sind und ihre horizontale Umvertei-
lungswirkung erst indirekt entwickeln. So sind bei-
spielsweise alle 13 kommunalen Finanzausgleiche 
der deutschen Flächenländer vertikal ausgestal-
tet.4 Der jahrzehntelang horizontale Länderfi-
nanzausgleich in Deutschland wurde mit Wirkung 

einer effizienten Aufgabenallokation besser zu verstehen. Da 
sich Europa – ungeachtet der Zyklik der Systemdiskussionen – 
natürlich weiterentwickelt, sei hier noch ergänzt, dass die Dis-
kussion zu europäischen öffentlichen Gütern aus heutiger 
Sicht an Bedeutung gewonnen hat. Unmittelbar nach der größ-
ten Pandemie seit einem Jahrhundert, im schnell fortschrei-
tenden Klimawandel und in einer geopolitischen Konstellation, 
in der Europa sehr viel mehr eigene Verantwortung für seine 
Sicherheit tragen muss, gibt es sehr guten Anlass, europäische 
öffentliche Güter nicht mehr nur als theoretisch attraktives 
Konzept, sondern als existenzielles vordringliches realpoliti-
sches Postulat für Europa ernst zu nehmen. Zur Diskussion um 
Europäische öffentliche Güter vgl. auch Heinemann (2016), Fu-
est/Pisany-Ferry (2019), Calliess (2021), Wyplosz (2024) und 
Claeys/Steinbach (2024). 
4  Die Unterscheidung, ob es sich bei einem Finanzausgleich 
um einen horizontalen oder einen vertikalen mit horizontaler 
Umverteilungswirkung handelt, kann nicht hinsichtlich der le-
gislativen Kompetenzen getroffen werden, denn auch horizon-
tale Systeme müssen i.d.R. von der übergeordneten föderalen 
Ebene vertikal erlassen werden. Horizontale Finanzausgleiche 
haben explizite Empfänger und Zahler; die zentrale Ebene 
übernimmt hier primär die Funktion einer Clearingstelle zur 
Zahlungsvereinfachung. In vertikalen Systemen hingegen gibt 
es nur Gebietskörperschaften, die nach Maßgabe ihrer Finanz- 
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ab 2020 ebenfalls in einen vertikalen Finanzkraft-
ausgleich des Bundes mit den Ländern umgewan-
delt – auf Drängen der finanzkräftigen Zahlerlän-
der (Bullerjahn/Thöne 2018).  

Die Präferenz für vertikale Systeme ist politisch 
bzw. politökonomisch erklärbar. In rationaler Be-
trachtung sollte die Zahlungsrichtung – horizontal 
oder vertikal? – in einem Transfersystem keinen 
Unterschied machen. In einem horizontalen Sys-
tem gibt es eine klare Unterscheidung zwischen 
Zahlern und Empfängern, also zwischen „reichen“ 
und „armen“ Ländern bzw. Gebietskörperschaf-
ten. Die damit einhergehende Transparenz ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Zugleich wird aber 
auch angeführt, dass ein solcher „brüderschaftli-
cher Ansatz“ auf sehr starker Solidarität gegrün-
det sein müsse (Zimmermann/Döring 2019, 257). 
Zudem ist in der politischen Praxis zu beobachten, 
dass das Fehlen horizontaler Ausgleichselemente 
durchaus dazu führt, dass sich die politischen Ver-
treter rechtlich und demokratisch gleichgestellter 
Gebietskörperschaften stärker auch als Gleiche 
behandeln, wenn sie kein präzises Bild haben, wer 
wen alimentiert bzw. alimentiert wird. Demge-
genüber hat die jahrzehntelange Dominanz des 
horizontalen Elements im deutschen Bund-Län-
der-Finanzausgleich die Polarisierung zwischen 
Geber- und Nehmerländern genährt. Das hat so 
weit geführt, dass in föderalen Reformdebatten 
immer nur entweder über Geld oder über 
Sachthemen wie die föderale Aufgabenverteilung 
verhandelt werden. Diese beiden eigentlich zu-
sammengehörenden Dimensionen föderaler Ent-
wicklung konnten nie gleichzeitig verhandelt wer-
den, weil die damit einhergehende Komplexität 
die Einigungsfähigkeit der politischen Konstella-
tion überforderte. Auch innerhalb der Europäi-
schen Union gilt das sogenannte juste retour-Den-
ken, also die Fixierung der Mitgliedstaaten auf die 
eigene Nettozahler- oder Nettoempfängerposi-
tion, als ein zentrales Hindernis für die Bewälti-
gung gemeinschaftlicher Herausforderungen. In 
anderen Bereichen der europäischen Integration 
erweisen sich weniger offensichtliche Transferbe-
ziehungen häufig als politökonomische Gleichge-

                                                      
bzw. Wirtschaftskraft verschieden dimensionierte Zuweisun-
gen der zentralen Ebene erhalten. Vertikale Finanzausgleiche 
sind aber, entgegen dem ersten Anschein, nicht automatisch 
Systeme, in denen die zentrale Ebene auch mehr Macht hat. 
Naturgemäß muss eine zentrale Ebene in solchen Systemen 
eine höhere anfängliche Finanzausstattung haben, um auch 
den Finanzausgleich finanzieren zu können. Dieses höhere 
zentrale Budget kann, muss aber nicht zwingend mit höherer 
Verfügungsmacht einhergehen. Finanzverfassungen können 

wichtslösungen, weil sie insbesondere für die (in-
direkten) Zahler leichter akzeptabel sind, wie Hei-
nemann (2021) am Beispiel des Fehlens eines 
transparenten Restrukturierungsmechanismus 
für Staatsschulden (SDRM) zeigt.  

Die Gründe für intransparente Transfermechanis-
men zu kennen, heißt nicht, sie gutzuheißen. In 
dem Maße jedoch, in dem ein vertikaler Finanz-
ausgleich auch ein Mittel ist, mit begrenzten Ent-
scheidungskapazitäten und irrationalen Verlusta-
versionen umzugehen, verliert sich die vermeint-
liche Vorteilhaftigkeit transparenter horizontaler 
Ausgleichssysteme. Das vorliegende Papier wird 
im Folgenden großen Wert darauf legen, die 
Transparenz der europäischen Kohäsionspolitik 
insofern zu erhöhen, als ihr Finanzausgleichscha-
rakter explizit diskutiert und zum Gegenstand von 
Weiterentwicklungsvorschlägen gemacht wird. Es 
wird jedoch nicht so weit gehen, eine Weiterent-
wicklung der Kohäsionspolitik in Richtung eines 
echten horizontalen Finanzausgleichs zwischen 
den Mitgliedstaaten zu empfehlen. Angesichts der 
in der politikwissenschaftlichen Forschung inzwi-
schen ausführlich analysierten Blockadeanfällig-
keit des europäischen Entscheidungssystems auf-
grund hoher Konsenserfordernisse und divergie-
render Interessen der Mitgliedstaaten (Holz 2022, 
m.w.N.) wäre die Eröffnung einer weiteren Arena 
für zwischenstaatlichen Dissens ein zu großer 
Schritt, der die Vorteile einer fiskalföderalen Per-
spektive auf die Kohäsionspolitik konterkarieren 
würde. Wegen dieser Nachteile des horizontalen 
Finanzausgleichs konzentriert sich unsere Be-
trachtung nur auf vertikale Systeme mit horizon-
taler Umverteilungswirkung.  

3 Schlaglichter zur Entwicklung der 
Strukturpolitik als Ausgleichsme-
chanismus 

Wenn von der Entwicklung der Struktur- und Ko-
häsionspolitik als einer Politik des finanziellen 
Ausgleichs gesprochen wird, so ist damit – histo-
risch betrachtet – nicht unmittelbar der finanzielle 
Ausgleich zwischen wirtschaftlich unterschiedlich 

mitunter sehr klare Vorgaben machen, welche gleichrangige 
Behandlung oder u.U. gar prioritäre Absicherung die unterge-
ordneten Gebietskörperschaften in solchen vertikalen Finanz-
verhältnissen zu erfahren haben. In Deutschland geben z.B. die 
Finanzverfassungen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein der jeweiligen lokalen Ebene eine finanziell 
recht starke Position gegenüber denen ihnen staatsrechtlich 
übergeordneten Ländern. 
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entwickelten Mitgliedstaaten gemeint. Im Vor-
dergrund steht die Entwicklung der Strukturpolitik 
selbst als Ausgleich für drohende finanzielle Ein-
bußen oder als side payments bei großen Verän-
derungen, insbesondere bei den Erweiterungen 
der Europäischen Gemeinschaft(en) und später 
der Europäischen Union. 

Die europäische Struktur- und Kohäsionspolitik 
diente in ihrer Entwicklung bei fast jeder größeren 
Veränderung als Verhandlungsmasse zur Durch-
setzung anderer Ziele. Mit neuen Strukturfonds 
wurde die Zustimmung einzelner Mitgliedstaaten 
zu wichtigen Weichenstellungen der Gemein-
schaft erkauft. Ohne die Erweiterungen der EG 
und später der EU gäbe es die Strukturpolitik im 
heutigen Umfang nicht (Emmerling 2002; 
Freise/Garbert 2013; Holz 2022): 

 Mit der Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft 1957 wurde der Europä-
ische Sozialfonds (ESF) ins Leben gerufen, um 
die Zustimmung Italiens zu gewinnen und den 
ärmeren Regionen Süditaliens den wirt-
schaftlichen Anschluss zu ermöglichen. 

 Der Europäische Regionalfonds wurde ab 
1975 eingerichtet, um den Beitritt des Verei-
nigten Königreichs, Irlands und Dänemarks in 
die EG nicht in letzter Minute scheitern zu las-
sen. Ursprünglich hatte die britische Regie-
rung in den Beitrittsverhandlungen selbst ei-
nen solchen Fonds gefordert, um mehr Zah-
lungen von der EG zu erhalten und innenpoli-
tischen Widerständen entgegenzutreten. Die 
sechs EG-Gründungsmitglieder waren zu-
nächst eher kritisch. Als nach einem Regie-
rungswechsel in London die Forderung nach 
einem Regionalfonds zurückgestellt wurde, 
ergriffen Italien und Irland die Initiative und 
drohten kurzfristig, das entscheidende Gip-
feltreffen Ende 1974 zu sabotieren. Um das 
zu vermeiden, wurde 1975 der EFRE einge-
richtet. Seine ursprüngliche Begrenzung auf 
drei Jahre hatte nicht lange Bestand.  

 Nach dem Tod des Diktators Franco 1975 be-
antragte die erste demokratische Nachkriegs-
regierung Spaniens die Aufnahme in die Euro-
päische Gemeinschaft. Wie Portugal wurde 
auch Spanien Anfang 1986 Vollmitglied. Da-
mit verbunden war eine Verdoppelung der 
Strukturfondsmittel ab 1988. 

 Die 1988 parallel umgesetzte Reform der 
Fonds-Governance gilt zugleich als Geburts-
stunde der Strukturpolitik als eigenständiges 

Politikfeld der Gemeinschaft. Sie wurde in ei-
nem langen und kumulativen Politikprozess 
aus der EU-Haushaltspolitik herausgelöst 
(Heinelt et al. 2005). Insbesondere die Delors-
Kommission hatte sich seit ihrem Amtsantritt 
1985 darum bemüht, den von den Mitglied-
staaten dominierten Finanzfragen in der 
Strukturpolitik einen eigenen Gestaltungsan-
spruch der Kommission entgegenzusetzen: 
„The Commission aims to reverse the trend 
towards treating these funds as mere redistri-
butive mechanisms“ (KOM 1985, zitiert nach 
Holz 2022, 60). Das Instrument, um den Cha-
rakter der Strukturpolitik als primär finanziel-
len Ausgleich zu überwinden, waren die 1988 
eingeführten vier prozeduralen Prinzipien der 
Kohäsionspolitik: (1) Konzentration, (2) Pro-
grammierung, (3) Zusätzlichkeit und (4) Part-
nerschaft. Insbesondere das Partnerschafts-
prinzip sollte sich – auch wenn seine Bedeu-
tung in ökonomischen Analysen oft überse-
hen wird – als sehr wirksames Instrument zur 
Festigung des europäischen Gestaltungsan-
spruchs erweisen. Indem die Kommission nun 
direkt mit staatlichen und auch nichtstaatli-
chen Akteuren auf regionaler Ebene koope-
rierte, wandelte sich das bislang bilaterale 
Verhältnis zu den einzelnen Mitgliedstaaten 
in eine Multi-Stakeholder-Konstellation. Von 
nun an sahen sich die Mitgliedstaaten mit der 
Notwendigkeit konfrontiert, mit „oben und 
unten” verhandeln zu müssen. Im Ergebnis 
der Reform der Strukturpolitik von 1988 do-
minierten die Mitgliedstaaten weiterhin die 
finanzielle Dimension, während die Kommis-
sion ihre strategischen Kompetenzen über 
die Verwaltung der Strukturfonds erweiterte 
(Sutcliffe 2000). 

 Der Charakter der Strukturpolitik als Kanal für 
side payments und Kompensationen bei tief-
greifenden Veränderungen der Gemeinschaft 
blieb von dieser Reform unberührt. Allenfalls 
wurde es von nun an auch für die Kommission 
strategisch interessanter, die Strukturpolitik 
auf diese Weise auszubauen. Bereits 1992 
kam es zu einer weiteren deutlichen Aufsto-
ckung der Strukturfondsmittel, die an die 
Vollendung des europäischen Binnenmarktes 
gekoppelt war. In der Gemeinschaft 
herrschte allgemein der Eindruck vor, dass 
von einer stärkeren wirtschaftlichen Integra-
tion zunächst hauptsächlich zentrale Regio-
nen profitieren, während peripher gelegene 
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Regionen kurz- und mittelfristig unter einem 
verstärkten Wettbewerb zu leiden hätten. 

 Die Zustimmung der wirtschaftlich schwäche-
ren Mitgliedstaaten zum Vertrag von Maas-
tricht zur Verwirklichung der Währungsunion 
wurde mit der Einrichtung des Kohäsions-
fonds 1994 erkauft. Noch Ende 1991 hatten 
Spanien, Portugal, Griechenland und Irland 
den Vertrag von Maastricht abgelehnt, wenn 
ihnen nicht zusätzliche Strukturfondsmittel 
zugesagt und das Ziel der wirtschaftlichen 
und sozialen Kohäsion in den Vertrag aufge-
nommen würden. Der in der Folge zum Jah-
reswechsel 1993/1994 eingerichtete Kohäsi-
onsfonds erhielt als neue Aufgabe die Förde-
rung der Umwelt und der transeuropäischen 
Verkehrsnetze. Im Gegensatz zu den anderen 
Strukturfonds wurden die Mittel des Kohäsi-
onsfonds auf nationaler Basis verteilt. Damit 
wurde sichergestellt, dass das neue Förderin-
strument des Kohäsionsfonds ausschließlich 
Spanien, Griechenland, Portugal und Irland 
zugutekam (Holz 2022, 52). 

 In die gleiche Zeit fiel der EU-Beitritt von Ös-
terreich, Schweden, und Finnland zum 
1.1.1995. Die Verdoppelung der Struktur-
fondsmittel mit dem Delors-II-Paket für die 
Förderperiode 1994 bis 1999 kann damit 
auch als Folge der Drohung Spaniens gesehen 
werden, den Beitritt dieser drei Staaten und 
Norwegens zu blockieren.5 Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass der Beschluss zur 
Währungsunion und die EU-Erweiterung 
1995 einen qualitativen Sprung für die Struk-
turpolitik bedeuteten: „Auch wenn die Kohä-
sionspolitik bereits zuvor Geber- und Neh-
merstaaten kannte, wurde doch erst mit dem 
Maastricht-Vertrag der finanzielle Rahmen 
der Kohäsionspolitik so ausgeweitet, dass 
sich mit Fug und Recht von einer Trans-
ferunion sprechen lässt“ (Freise/Garbert 
2013, 36). 

 Zwischen 2004 und 2007 wurde die Europäi-
sche Union in zwei Schritten um zehn mittel- 
und osteuropäische Staaten sowie um Zypern 
und Malta erweitert. Die Osterweiterung 
stellt in doppelter Hinsicht eine Ausnahme 

                                                      
5  Die Wählerinnen und Wähler des Königreichs Norwegen ha-
ben 1994 einen EU-Beitritt ihres Landes in einer Volksabstim-
mung mit knapper Mehrheit abgelehnt – wie 1972 schon ein-
mal den EG-Beitritt.   

von der historischen Entwicklung der Struk-
turpolitik als Kompensation und als Preis für 
die Zustimmung zur Erweiterung dar. Unter 
den Mitgliedstaaten der EU-15 wurde die 
Osterweiterung als strategisch-historische 
Chance gesehen, die – auch mit Blick auf die 
europäische Sicherheitsarchitektur – weitge-
hend einvernehmlich befürwortet wurde. 
Keines der alten Mitglieder sah sich in der 
Rolle eines ernsthaften Vetospielers. Gleich-
zeitig zeigten sich vor allem die Nettozahler 
erstmals sehr zurückhaltend, die finanziellen 
Lasten einer möglicherweise massiv ausge-
weiteten Strukturpolitik auf sich zu nehmen, 
denn die Osterweiterung war auch ohne das 
schon sehr teuer. Tatsächlich hat die Oster-
weiterung für eine Reihe von Mitgliedstaaten 
zu einer deutlichen Verschlechterung ihrer 
Nettoposition geführt, ohne dass die Mittel 
für einen allseitigen Ausgleich vorhanden ge-
wesen wären. Am deutlichsten war dies bei 
Italien der Fall, das von einem Nettoempfän-
ger zu einem der größten Nettozahler (in ab-
soluten Zahlen) wurde. Gleichzeitig sank mit 
der Osterweiterung das durchschnittliche 
Bruttoinlandsprodukt der EU. In der Folge 
verloren 16 Regionen in Südeuropa und Ost-
deutschland ihren strukturpolitischen Ziel-1-
Status als Höchstfördergebiete, ohne dass 
sich an ihrer wirtschaftlichen Situation etwas 
geändert hätte (Braun/Marek 2014). Ohne 
Spielraum für größere Veränderungen oder 
Aufstockungen über das hinaus, was sich en-
dogen in der Strukturpolitik durch die Oster-
weiterung ergab, war der schließlich gefun-
dene Kompromiss vor allem auf finanzielle 
Schadensbegrenzung für die betroffenen Alt-
mitglieder ausgerichtet. Mit Blick auf die bis-
herige EU-15 stand das Ziel im Vordergrund, 
die Verluste der ehemaligen Ziel-1-Regionen 
durch Übergangsförderungen abzumildern. 
Zugleich konnten sich stärker entwickelte Re-
gionen erstmals für neue Förderziele qualifi-
zieren, so dass ab der Periode 2007-2013 alle 
Regionen der EU strukturpolitisch förderfähig 
wurden. 

 Im Reformstau der 2000er und 2010er Jahre 
hat sich aufgrund der verschärften Vertei-
lungskonflikte nach der Osterweiterung, der 
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zunehmenden Kritik an der Wirksamkeit der 
Förderung und der Finanzkrise ab 2008 ver-
gleichsweise wenig bewegt (Holz 2002, 32). 
Die Förderperiode 2014-2020 wurde stärker 
auf Wachstum und Beschäftigung ausgerich-
tet, um den Herausforderungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise zu begegnen. Neben 
der Förderung von Innovation, Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung wurde die the-
matische Ausrichtung verstärkt, so dass ne-
ben der Beschäftigung auch zentrale Bereiche 
wie Forschung und Innovation, Umwelt-
schutz und Bildung einen höheren Stellen-
wert erhielten. Die Veränderungen, die sich 
heute aus dem parallelen Wirken der Kohäsi-
onspolitik und der Aufbau- und Resilienzfazi-
lität (ARF) ergeben, können zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung dieses Papiers noch nicht 
valide bewertet werden. 

Dieser Überblick über die Genese der Struktur- 
und Kohäsionspolitik ist nicht vollständig. Die Ko-
häsionspolitik wird an dieser Stelle nicht hinsicht-
lich ihrer – immer umstrittenen – Leistungsfähig-
keit zur Herstellung von wirtschaftlicher Konver-
genz und sozialer Kohäsion betrachtet. In diesen 
Dimensionen gibt es Erfolge wie auch Rück-
schläge. Und das gilt unabhängig davon, dass die 
meisten dieser Politikfelder nicht primär auf euro-
päischer Ebene etabliert wurden, weil es dafür 

eine zwingende fachliche Notwendigkeit gegeben 
hätte.  

Denn diese Beobachtung lässt sich aus der kurzen 
Geschichte der Kohäsionspolitik destillieren: Ko-
häsionspolitik ist immer „andersherum“ entstan-
den. Der Normalfall wäre, dass sich politische Ak-
teure um ein neu auftretendes oder schon länger 
bestehendes Problem herum formieren und poli-
tische Ziele formulieren und Instrumente einset-
zen, um es zu lösen. Diese Abfolge ist für die CO-
VID-Pandemie und den als Reaktion darauf be-
schlossenen Aufbauplan NextGenerationEU 
(NGEU) gut zu beobachten. Anders verhält es sich 
mit den vielen Entwicklungsschritten der Kohäsi-
onspolitik: „Immer wieder ist die Reihenfolge also 
diese: Zunächst kommt eine Kompensationsfor-
derung auf den Tisch. Wird diese allgemein akzep-
tiert, dann wird nach einem allokativen Deckman-
tel für die Zahlungen gesucht (…)“ (Heinemann 
1999, 294). Oder, wie Hooghe (1996, 7) schon 
früh, aber unverändert treffend formuliert: „The 
budget came first, then came the policy“.  

Wie viele solcher Politikdimensionen damit über 
die Jahre hinweg der Strukturpolitik zugewachsen 
sind, zeigt anschaulich ein aktuelles Schaubild, mit 
dem die Europäische Kommission alle Ziele, Fonds 
und Empfänger der Strukturmittel in einem Bild 
zusammenzubringt (Abbildung 1). 

Abbildung 1:  Kohäsionspolitik – Geplante EU-Finanzierung nach Einzelthemen (2021-2027) 

 
Source: COM (2024); Cohesion Open Data Platform. https://cohesiondata.ec.europa.eu/cohesion_overview/21-27 (2024) 
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Angesichts dieses eng verwobenen – und aus Eva-
luierungsperspektive entmutigend komplexen – 
Geflechts von vielen Zielen, zahlreichen Unterzie-
len und den damit verbundenen Finanzierungs-
plänen liegt es auf den ersten Blick fern, die sol-
cherart vielschichtige Kohäsionspolitik mit etwas 
so vermeintlich Einfachem wie einem Finanzaus-
gleich in Verbindung zu bringen. 

Mit dem Bild der Fiskalarchitektur ist das aller-
dings kein Widerspruch: Verankert im Tragwerk 
des Finanzausgleichs hat sich der kohäsionspoliti-
sche Innenausbau über die Jahrzehnte zuneh-
mend ausdifferenziert, ist vielschichtiger, bunter 
und komplizierter geworden. So wird auch am 
Ende unseres historischen Abrisses der Struktur-
politik deutlich, dass sich gar nicht die Frage stellt, 
ob die Kohäsionspolitik mit einem Finanzausgleich 
verglichen werden kann. Die Frage ist vielmehr, 
wie gut dieses System angesichts seiner vielfälti-
gen wirtschafts- und beschäftigungspolitischen 
Überformungen noch als der Finanzausgleich 
funktioniert, als der es konzipiert ist. 

4 Zum Verhältnis von regionaler 
Strukturpolitik und Finanzausgleich: 
Empirische Ähnlichkeiten und Un-
terschiede 

Regionalpolitik und Finanzausgleichspolitik sind 
nicht dasselbe. Bei der Beschäftigung mit der Fra-
gestellung des vorliegenden Papiers wird man in 
der Literatur immer wieder auf Beiträge stoßen, in 
denen die grundlegenden Unterschiede der bei-
den Konzepte anhand idealtypischer Charakteris-
tika herausgearbeitet werden. Aktuell bieten Moi-
sio und Vidal-Bover (2023) einen guten Überblick; 
auch die ältere Literatur zum europäischen Fi-
nanzausgleich betreibt derartige Klassifizierungen 
(Walthes 1996, Thomas 1997; Mackenstein 1997; 

Püttler 2014). Die Unterschiede und Ähnlichkei-
ten von regionalen Förderpolitiken und Finanz-
ausgleichen auf einer konzeptionellen Ebene her-
auszuarbeiten, hat große Meriten, wenn man an 
Idealtypen interessiert ist. Sehr anschaulich ma-
chen das Moisio und Vidal Bover (2023), indem sie 
den idealtypischen Finanzausgleich charakterisie-
ren, ihn mit einer idealtypischen und zudem er-
folgreichen (!) regionalen Förderpolitik verglei-
chen, die Unterschiede beider Idealtypen heraus-
arbeiten und schließlich die möglichen Synergien 
beider Felder benennen. Auch wenn das vorlie-
gende Papier in den Schlussfolgerungen auch auf 
etwaige Synergien zurückkommt, geht anders-
herum und empirisch vor. Wir starten nicht beim 
Ideal, sondern in der Realität der europäischen 
Kohäsionspolitik – zudem ausgestattet mit dem 
Erfahrungswissen, dass auch Finanzausgleiche in 
der Wirklichkeit oft weit vom Ideal abweichen. 
Aus dieser doppelt realitätsbasierten Perspektive 
sind die Unterschiede zwischen Regionalpolitik 
und Finanzausgleich viel kleiner und die tatsächli-
che Schnittmenge ist groß.  

4.1 Förderpolitik oder Finanzausgleich? 
Der Mezzogiorno-Test 

Wie viel Finanzausgleich steckt nun in der regio-
nalen Strukturpolitik der Europäischen Union? Die 
Antwort auf eine einfache Frage kann weiterhel-
fen: „Würde die Europäische Union die Förderung 
ärmerer Regionen über strukturpolitische Maß-
nahmen einstellen, wenn beziehungsweise wo 
diese Förderung endgültig erfolglos bleibt?“ 

Das vorliegende Papier beruht auf der These, dass 
die Antwort auf diese Frage „Nein“ lautet. Abbil-
dung 2 skizziert, was diese in Referenz zur ESF-
Gründung 1957 hier Mezzogiorno-Test genannte 
Überlegung für die Unterscheidung von Förderpo-
litik und Finanzausgleich bedeutet.  
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Abbildung 2:  Der „Mezzogiorno-Test“ zur Fortführung erfolgloser regionaler Förderpolitik 

 

Wie deutlich wird, laufen wirtschaftliche Förder-
politik und Finanzausgleich für die Mehrheit der 
Fälle parallel, wenn wirtschaftlicher Aufschwung 
und regionale Steuerkraft korrelieren (was der Re-
gelfall ist). In Abbildung 2 wird die Beobachtung 
des Mezzogiorno-Tests, dass eine auf Entwicklung 
und Verbesserungen zielende regionale Förder-
politik, die nach mehreren Jahrzehnten nicht zum 
Erfolg geführt hat, aber trotzdem fortgeführt 
wird, pointiert als gescheiterte Förderpolitik cha-
rakterisiert. Das trifft aus einer evaluierenden 
Sicht natürlich zu: Subventionen, die partout ihre 
Lenkungsziele verfehlen, sind gescheitert und ge-
hören abgeschafft. In der politischen Realität rea-
giert Subventionspolitik auf solche Befunde aller-
dings häufig damit, neue Ziele zu formulieren und 
die Subventionen fortzuführen. Auch die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der Ziele der Struk-
turfonds in der europäischen Programmierung 
muss sich diesen Vorwurf zuweilen gefallen lassen 
(vgl. Feld/Hassib 2024). Am evaluatorischen Urteil 
bei Verfehlen der eigentlichen Ziele ändern Neu-
programmierungen, die als opportunistische Aus-
weichmanöver erkennbar werden, allerdings sehr 
wenig.6 

Aus Sicht des Fiskalföderalismus ist diese Polari-
sierung ohnehin verfehlt. Zuweisungen werden 
bei ausbleibenden wirtschaftlichen Fortschritten 
normal weitergeführt. Dies ist eine durchaus kon-
ventionelle Konstellation, auf die Finanzausglei-
che standardmäßig reagieren. Finanzausgleiche 

                                                      
6 Neuprogrammierungen als das Lernen aus vergangenen Feh-
lern werden naturgemäß anders bewertet.   

sind regulär darauf ausgerichtet, unterschiedli-
chen Wohlstandsniveaus wie auch deren Verän-
derungen – Konvergenzen wie Divergenzen – an-
gemessen Rechnung zu tragen. Sieht man einmal 
davon ab, dass die fiskalisch distributive Funktion 
der Kohäsionspolitik historisch ohnehin die ältere 
ist, kann die finanzielle Dimension der Strukturpo-
litik durchaus als Ergänzung des Kohäsionsziels 
beschrieben werden: Konvergenzorientierte 
Strukturpolitik soll den wirtschaftlichen und sozi-
alen Zusammenhalt dadurch vertiefen, dass len-
kende Fördermaßnahmen den schwächeren Regi-
onen beim Aufholen helfen. Nach wie vor gilt, 
dass Zusammenhalt durch stärkere Annäherung 
in Wohlstand und wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit – also Kohäsion durch Konvergenz – der Kö-
nigsweg der Strukturpolitik ist. Allerdings zeigt die 
jahrzehntelange Erfahrung, dass eine darauf aus-
gerichtete fördernde Kohäsionspolitik nicht über-
all erfolgreich ist. Die wirtschaftliche und soziale 
Konvergenz aller europäischen Regionen bleibt 
ein unerreichbares Ziel. 

Die legislative Entwicklung der EU-Kohäsionspoli-
tik spiegelt diese Einsicht bereits deutlich wider. 
Die politischen Ziele des EFRE, des ESF+ und des 
Kohäsionsfonds sind spätestens in der aktuellen 
Förderperiode so vielschichtig formuliert, dass die 
Konvergenzperspektive nur noch eine von mehre-
ren Dimensionen darstellt (vgl. Abbildung 1 oben). 
Damit wird auch systematisch legitimiert, was eu-
ropapolitisch längst Realität ist: Die stabilisie-
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rende Kohäsionspolitik. Diese Seite der Kohäsions-
politik betrifft den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt einer EU, deren Regi-
onen nicht wie gewünscht konvergieren (können). 
Sie spiegelt die Tatsache wider, dass auch Regio-
nen, die dauerhaft nicht aufholen, weiterhin von 
der Kohäsionspolitik berücksichtigt werden (müs-
sen). Das Nebeneinander von fördernder und sta-
bilisierender Kohäsionspolitik ist zentrales Merk-
mal dessen, was wir hier als die faktische Fiskalar-
chitektur der Kohäsionspolitik beschreiben.  

Um die Wirkung der Strukturpolitik als faktischer 
Finanzausgleich noch deutlicher zu machen, wer-
den nun noch zwei Aspekte näher betrachtet, der 
Finanzausgleichstarif und die tatsächliche Umver-
teilungswirkung zwischen wirtschaftlich stärkeren 
und schwächeren Mitgliedstaaten.  

4.2 Der Finanzausgleichstarif der 
Regionalpolitik 

Jeder reguläre aktive Finanzausgleich7 zwischen 
Gebietskörperschaften beruht im Kern auf einem 
Tarif, der festlegt, welche Gebietskörperschaften 
unter welchen Bedingungen welches Zuweisungs-
volumen erhalten. Bei einem rein vertikalen Fi-
nanzausgleich mit horizontaler Wirkung be-
schränkt sich der Tarif auf die Empfängerseite – 
allenfalls bestimmt der Tarif noch, unter welchen 
Bedingungen bestimmte Gebietskörperschaften 
keinen ungedeckten Finanzbedarf mehr haben 
und daher keine Zuweisungen erhalten.8 

Will man in der europäischen Kohäsionspolitik 
identifizieren, was hier als der Tarif wirkt, mit dem 
die Verteilung der Mittel auf die begünstigten Re-
gionen und deren strukturpolitische Projekte um-
gesetzt wird, so betrachtet man ein mehrstufiges 
System, an dessen Ende erst der entscheidende, 
aber etwas versteckte Tarif steht. Der Einfachheit 
halber betrachten wir hier nur den finanziell mit 
Abstand wichtigsten Bereich der Struktur- und Ko-
häsionspolitik, die Zuweisungen im Rahmen des 

                                                      
7  Dem finanziellen aktiven Finanzausgleich geht der sog. pas-
sive Finanzausgleich voraus, der u.a. mit Hilfe des Subsidiari-
tätsprinzips klärt, welche Gebietskörperschaft welche staatli-
chen Aufgaben zu erfüllen hat. Die oben angeschnittene De-
batte um europäische öffentliche Güter bewegt sich in diesem 
Bereich. Der anschließende primäre aktive Finanzausgleich 
weist den Gebietskörperschaften für ihre Aufgaben bestimmte 
Steuern oder Steueranteile zu. Im sekundären aktiven Finanz-
ausgleich erfolgt schließlich (soweit erforderlich) eine Korrek-
tur der Primärverteilung, indem Aufgabenlasten, resultieren-
der Finanzbedarf und die Steuerkraft durch Zuweisungen in 

Ziels „Investitionen in Beschäftigung und Wachs-
tum“. Nach Art. 110 Abs. 1 der Dachverordnung 
sind dies 97,6% – also 329,7 Mrd. Euro – der struk-
turpolitischen Gesamtmittel für den MFR 2021-
2027. Im Vordergrund steht die bekannte Dreitei-
lung der NUTS-2-Regionen in:  

 Weniger entwickelte Regionen mit einem 
Pro-Kopf-BIP, das unter 75% des EU-Durch-
schnitts liegt (61,3% der strukturpolitischen 
Gesamtmittel = 202,2 Mrd. Euro).  

 Übergangsregionen, mit einem Pro-Kopf-BIP, 
das zwischen 75% und 100% des EU-Durch-
schnitts liegt (14,5% = 47,8 Mrd. Euro). In der 
vorangegangenen Förderperiode 2014-2020 
lag die Obergrenze der Übergangsregionen 
noch bei maximal 90% Pro-Kopf-BIP des EU-
Durchschnitts. Die Erweiterung auf 100% in 
der Periode 2021-2027 hat eine signifikante 
räumliche Ausdehnung hier anwendbaren 
Förderquoten gebracht. 

 Stärker entwickelte Regionen mit einem Pro-
Kopf-BIP, das über 100% des EU-Durch-
schnitts liegt (8,3% = 27,2 Mrd. Euro).9 In der 
vorangegangenen Förderperiode 2014-2020 
galten schon Regionen mit einem Pro-Kopf-
BIP von 90% des Durchschnitts als stärker 
entwickelt. 

Grundsätzlich sind alle drei Regionstypen im Rah-
men der EU-Regionalpolitik förderfähig, auch der 
letzte und reichste. Das war nicht immer so; Maß-
nahmen in den stärker entwickelten Regionen 
sind erst ab der Periode 2007-2013 förderfähig 
geworden. Die drei Regionstypen unterscheiden 
sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen gibt es für je-
den Regionstyp eine eigene Restriktion, unter 
welchen Teilzielen mindestens bzw. höchstens 
welcher Anteil der regionalen Gesamtförderung 
subsumiert werden darf. Zum anderen – und das 
ist der bekanntere Teil – werden in den Regions-
typen unterschiedliche nationale bzw. regionale 
Eigenanteile gefordert. Der EU-Kofinanzierungs-

Einklang gebracht werden. Diese letzte Stufe – der Finanzaus-
gleich im engeren Sinne – entscheidet letztlich, wie gut die Ge-
bietskörperschaften ihre Aufgaben erfüllen können.  
8  Beim horizontalen Finanzausgleich bestimmt der auf die fi-
nanzstarken Gebietskörperschaften ausgerichtete Teil des Ta-
rifs zusätzlich, wie viel diese bessergestellten Gebietskörper-
schaften abgeben müssen (vgl. Abschnitt 2 oben).  
9  Die in dieser Wiedergabe aus der Dachverordnung von 2021 
zu 100% fehlenden Anteile sind zum größeren Teil für den Ko-
häsionsfonds vorgesehen (12,9%), in kleinen Teilen für andere 
Zwecke (Fonds für den gerechten Übergang JTF, interregionale 
Innovationsinvestitionen, äußerste Randlage).  
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satz beträgt gemäß Art. 112 (3) der Dachverord-
nung für das Ziel „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ maximal: 

a) 85% für weniger entwickelte Regionen und 
für Gebiete in äußerster Randlage; 

b) 70% für Übergangsregionen, die für den Zeit-
raum 2014-2020 als weniger entwickelte Re-
gionen definiert wurden; 

c) 60% für Übergangsregionen; 

d) 50% für stärker entwickelte Regionen, die für 
den Zeitraum 2014-2020 als Übergangsregio-
nen definiert wurden oder deren Pro-Kopf-
BIP unter 100% lag; 

e) 40% für stärker entwickelte Regionen. 

Mit den regionalen Interessensquoten ist auf den 
ersten Blick sichergestellt, dass insgesamt mehr 
Finanzmittel in Projekte der regionalen Struktur-
politik investiert werden als im MFR und in der 
Dachverordnung beziffert sind. Ob diese Mittel 
der Mitgliedstaaten auch im finanzwissenschaftli-
chen Sinne zusätzlich sind, ist eine andere, letzt-
lich empirische Frage (vgl. Asatryan/Birkholz 
2024). 

Bis dahin ähneln diese Vorstufen des Tarifs noch 
weitgehend den Vorgaben eines einfachen, regio-
nal differenzierten Subventionsprogramms mit In-
teressensquoten, die das lokale Engagement si-
chern sollen. Die Frage, wie viel europäische För-
derung damit in die einzelnen Regionen fließt, ist 
damit noch nicht beantwortet. Diese Frage – das 
sei betont – müsste auch gar nicht im Voraus be-
antwortet werden, wenn es sich tatsächlich um 
ein normales Förderprogramm handeln würde. 
Die zitierten (und zahlreiche weitere nicht zitierte) 
Randbedingungen sollen sicherstellen, dass hin-
sichtlich ihrer regionalökonomischen Rechtferti-
gung und der mit ihnen verfolgten Ziele gleich-
wertige Investitionen auch gleich gefördert wer-
den können. Sofern die (nach Regionstypen diffe-
renzierten) Randbedingungen erfüllt sind, müsste 
eine mit knappen Mitteln effizient operierende 
EU-Förderpolitik dafür sorgen, dass ihre Gelder 
dort eingesetzt werden, wo sie den höchsten 
Mehrwert für das Ziel „Investitionen in Beschäfti-
gung und Wachstum“ erbringen. Jede zusätzliche 
Restriktion des Mitteleinsatzes in dem Sinne, dass 
EU-Mittel z.B. für weniger entwickelte Regionen 
des Mitgliedstaates A reserviert bleiben, obwohl 
vergleichbare Regionen des Mitgliedstaates B mit 
dem Geld bessere, beschäftigungswirksamere 

Maßnahmen durchführen könnten, ist eine po-
tenzielle Quelle von Ineffizienz. Fixe regionale 
Budgets, die berechenbare nationale Anteile an 
den Kohäsionsmittel mit sich bringen, können also 
dazu führen, dass Maßnahmen gleicher Grenzpro-
duktivität trotz vergleichbarer Rahmenbedingun-
gen allein aus finanziellen Gründen mal durchge-
führten werden können und mal nicht. Das 
schränkt die EU-weite Evaluierbarkeit der Kohäsi-
onspolitik massiv ein und widerspricht vor allem 
dem Wesenszweck einer rationalen und gerech-
ten Förderpolitik. 

Wie in Abschnitt 3 dargelegt, ist dies historisch 
auch gar nicht der primäre Zweck der EU-Struktur-
politik. Sie war nie darauf ausgerichtet, die besten 
Projekte in den wirtschaftlich am wenigsten ent-
wickelten Regionen zu fördern – unabhängig da-
von, in welchem Mitgliedstaat diese Regionen lie-
gen. Primäres Ziel der Strukturpolitik war und ist 
es, den Mitgliedstaaten jeweils festgelegte Mittel 
für die Regionalentwicklung zur Verfügung zu stel-
len, damit diese dann vor Ort unter den jeweiligen 
lokalen Rahmenbedingungen möglichst effizient 
eingesetzt werden. Es handelte sich, wie darge-
stellt, um ein ursprünglich auf die Mitgliedstaaten 
ausgerichtetes Ausgleichssystem, in dem die regi-
onale Ausrichtung weniger originäre Motivation 
war, sondern auch als Vorwand für anderweitig 
motivierte Ausgleichszahlungen und side pay-
ments diente.  

Das ist heute nicht mehr so eindeutig. Seit dem 
Jahr 2000 werden die Kohäsionsmittel den Regio-
nen vorrangig nach der sogenannten Berlin-Me-
thode zugeteilt. Dabei handelt es sich, wie noch 
deutlich werden wird, um ein hochgradig diffe-
renziertes Indikatorengerüst, das die den einzel-
nen Regionen letztlich geordneten Finanzmittel 
anhand objektiver Eigenschaften misst. Allerdings 
sind die Kriterien, nach denen die Indikatoren aus-
gewählt und gewichtet wurden, nicht öffentlich 
dokumentiert und auch kaum nachvollziehbar. 
Nach vorläufiger Berechnung der räumlichen Allo-
kation der Regionalmittel mithilfe der Indikatoren 
werden die Verteilungsergebnisse intern bewer-
tet und die Indikatoren werden neu gewichtet 
und kalibriert, bis das Verteilungsergebnis politi-
sche Akzeptanz finden kann.  

Der Europäische Rechnungshof (2019) hat festge-
stellt, dass die Verfahren zur Festlegung der den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten Mittel 
„relativ kompliziert“ sind. In Vorbereitung der ak-
tuellen Förderperiode 2021-2027 sah er sich ver-
anlasst, diese Allokationsmethoden in einer 55-
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seitigen Schnellanalyse (Rapid Case Review) zu 
überprüfen. Da der letzte Schritt der Mittelvertei-
lung außerhalb der Berlin-Methode als politische 
Verhandlung zwischen der EU und den Mitglieds-
staaten stattfindet, haben die finalen quantitati-
ven Stellgrößen für die Allokationen gegenüber 
dem Rapid Case Review noch deutlich abwei-
chende Werte angenommen. Hier bleibt eine 
Rest-Intransparenz. In ihrer Grundstruktur ist die 
Berlin-Methode jedoch in der aktuellen Förderpe-
riode unverändert geblieben. Zumindest wurde 
die Methode nach mehr als zwanzigjähriger An-
wendung nun erstmals (EuRH 2019, 13) auch in 
die Dachverordnung aufgenommen, wo sie als 
letzter von 26 Anhängen zu finden ist. Auch wenn 
die Intransparenz damit noch nicht komplett be-
endet ist, war dieser große Schritt zu mehr Trans-
parenz doch seit langem überfällig.  

Die Beobachtung, dass die Struktur- und Kohäsi-
onspolitik der EU das wohl am meisten evaluierte 
europäische Politikfeld ist (Darvas/Mazza/Midoes 
2019), trifft auf die Mitgliedstaaten und die von 
ihnen und ihren Regionen umgesetzten Maßnah-
men zu. Für die EU selbst ist das nicht der Fall. Erst 

jetzt kann damit begonnen werden, die zentrale 
Finanzausgleichskomponente der Strukturpolitik 
analytisch vertieft zu beleuchten. 

Insofern unterscheidet sich der in der Kohäsions-
politik angelegte europäische Finanzausgleich 
deutlich von den Finanzausgleichen, die in den fö-
deralen und proto-föderalen Staaten Europas üb-
lich sind. Die Finanzausgleichssysteme in Öster-
reich, der Schweiz, Spanien und Deutschland sind 
Gegenstand intensiver wirtschaftswissenschaftli-
cher und zum Teil auch rechtswissenschaftlicher 
Forschung. Der Finanzausgleichscharakter der Ko-
häsionspolitik ist unerforscht und nie evaluiert 
worden.  

Jenseits dieses äußeren Merkmals sind die techni-
schen Ähnlichkeiten zwischen der Mittelvertei-
lung nach dem Berliner Verfahren und den kon-
ventionellen Finanzausgleichen jedoch frappie-
rend. Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu 
sprengen, wird in Abbildung 3 von den drei Teilen 
nur der erste Teil, der Zuweisungstarifs für weni-
ger entwickelte Regionen, dargestellt.  

Abbildung 3:  Zuweisungstarif der Berlin-Methode für weniger entwickelte Regionen 

Methode für die Zuweisung der Gesamtmittel pro Mitgliedstaat – Artikel 109 Absatz 2 
ANHANG XXVI der Dachverordnung (L 231/692 ff.) 

Methode für die Mittelzuweisung für weniger entwickelte Regionen, die im Rahmen des Ziels „Inves-
titionen in Beschäftigung und Wachstum“ förderfähig sind – Artikel 108 Absatz 2 Buchstabe a.  

1. Die Zuweisung für jeden einzelnen Mitgliedstaat ergibt sich aus der Summe der Mittel, die den ein-
zelnen förderfähigen Regionen dieses Mitgliedstaats zugewiesen werden, wobei die Berechnung in fol-
genden Schritten erfolgt:  
a) Ermittlung eines absoluten Betrags pro Jahr (in EUR), indem die Bevölkerungszahl der betreffen-

den Region mit der Differenz zwischen dem Pro-Kopf-BIP dieser Region, gemessen in Kaufkrafts-
tandards (KKS), und dem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU-27 (in KKS) multipliziert wird;  

b) Anwendung eines Prozentsatzes auf den oben genannten absoluten Betrag, um die Finanzausstat-
tung für diese Region festzulegen; dieser Prozentsatz ist abgestuft, um den relativen Wohlstand – 
gemessen in KKS – des Mitgliedstaats, in dem die förderfähige Region liegt, im Vergleich zum 
Durchschnitt der EU-27 widerzuspiegeln, und beträgt:  
i) für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE unter 82% des Durchschnitts der 

EU-27 liegt: 2,85%;  
ii) für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE zwischen 82% und 99% des Durch-

schnitts der EU-27 liegt: 1,25%; 
iii) für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE über 99% des Durchschnitts der EU-

27 liegt: 0,75%;  
c) zu dem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der sich aus 

der Zuweisung einer Prämie von jährlich 570 EUR pro arbeitsloser Person für die Zahl der Arbeits-
losen in dieser Region ergibt, die über der Zahl liegt, die sich ergeben würde, wenn die durch-
schnittliche Arbeitslosenquote aller weniger entwickelten Regionen der EU zugrunde gelegt 
würde; 
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Methode für die Zuweisung der Gesamtmittel pro Mitgliedstaat – Artikel 109 Absatz 2 
ANHANG XXVI der Dachverordnung (L 231/692 ff.) 
d) zu dem nach Buchstabe c errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der sich aus 

der Zuweisung einer Prämie von jährlich 570 EUR pro arbeitsloser junger Person (Altersgruppe 15-
24) für die Zahl der jungen Arbeitslosen in dieser Region ergibt, die über der Zahl liegt, die sich 
ergeben würde, wenn die durchschnittliche Quote der Jugendarbeitslosigkeit aller weniger entwi-
ckelten Regionen der EU zugrunde gelegt würde;  

e) zu dem nach Buchstabe d errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der sich aus 
der Zuweisung einer Prämie von jährlich 270 EUR pro Person (Altersgruppe 25-64) für die Zahl der 
Personen in dieser Region ergibt, die abgezogen werden müsste, um die durchschnittliche Quote 
von Personen mit niedrigem Bildungsstand (niedriger als Primarbereich, Primarbereich oder Se-
kundarbereich I) aller weniger entwickelten Regionen der EU zu erreichen;  

f) zu dem nach Buchstabe e errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag von 1 EUR für jede 

Tonne von CO₂-Äquivalenten pro Jahr für den Bevölkerungsanteil der Region an den Tonnen von 

CO₂-Äquivalenten addiert, mit dem der Mitgliedstaat über dem Zielwert für Treibhausgasemissio-
nen liegt, der im 2016 von der Kommission vorgeschlagenen Emissionshandelssystem für 2030 
festgelegt wurde;  

g) zu dem nach Buchstabe f errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der sich aus 
der Zuweisung einer Prämie von jährlich 405 EUR pro Person für den Bevölkerungsanteil an Net-
tozuwanderung von außerhalb der Union in den Mitgliedstaat seit 1. Januar 2014 in diesen Regio-
nen ergibt. 

Methode für die Mittelzuweisung für Übergangsregionen, die im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ förderfähig sind – Artikel 108 Absatz 2 Buchstabe b 

(….) 

Methode für die Mittelzuweisung für stärker* entwickelte Regionen, die im Rahmen des Ziels „In-
vestitionen in Beschäftigung und Wachstum“ förderfähig sind – Artikel 108 Absatz 2 Buchstabe c 

(…) 

*  In der deutschsprachigen Fassung der Dachverordnung heißt es an dieser Stelle fälschlich noch einmal „weniger entwickelte 

Regionen. Der Fehler ist hier korrigiert; in anderen Sprachfassungen taucht er nicht auf.  

 

Da es sich um eine regional ausgerichtete Politik 
handelt, deren Mittel jedoch den Mitgliedstaaten 
zugewiesen werden, setzen sich die Mittelzuwei-
sungen eines Staates aus den für die drei Regions-
typen getrennt berechneten Mitteln zusammen. 
Für die einzelnen Regionstypen gelten jeweils ei-
gene Tarife. Insbesondere der fiskalisch bei wei-
tem bedeutendste Tarif für die weniger entwickel-
ten Regionen ist in seiner Finanzausgleichsfunk-
tion interessant. 

Im Mittelpunkt steht die relative Wirtschaftskraft 
der Region pro Kopf, d.h. die Differenz zwischen 
dem BIP pro Kopf der Region und dem durch-
schnittlichen BIP pro Kopf der EU. Diese Betrach-
tung einer Lücke zu einem Gesamtdurchschnitt 
entspricht dem Hauptansatz eines klassischen Fi-
nanzausgleichs, bei dem die eigene normierte Fi-
nanzkraft einem Finanzkraftdurchschnitt gegen-
übergestellt wird. Diese Finanzierungslücke ist der 

primäre Maßstab für die Zuweisungsberechti-
gung. Durch die – immer nur partielle – Schlie-
ßung der Lücke werden interregionale Unter-
schiede in der Finanz- bzw. Wirtschaftskraft abge-
baut, ohne dass es zu einer Nivellierung oder 
Überkompensation kommt.  

Am Ende können noch fünf verschiedene Fakto-
ren zusätzliche Zuweisungen rechtfertigen: rela-
tive Rückstände bzw. Mehrbelastungen bei der re-
gionalen Arbeitslosigkeit, der Jugendarbeitslosig-
keit, dem Bildungsniveau, den Treibhausgasemis-
sionen und der Zuwanderung von außerhalb der 
EU. Vergleichbare, zumeist aber unabhängige Ne-
benansätze werden auch in konventionellen Fi-
nanzausgleichen verwendet, um zusätzliche 
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Handlungs- und damit verbundene Finanzbedarfe 
pauschalierend zu berücksichtigen.10  

Noch vor diesen fünf Nebenansätzen wird in der 
Berlin-Methode wird der Dreierstaffelung i) bis iii) 
des Buchstaben b. eine Differenzierung auf den 
Hauptansatz angewendet. Arme Regionen in rei-
chen Mitgliedstaaten erhalten signifikant weniger 
Mittel zugewiesen als wirtschaftlich gleichge-
stellte Regionen, die in ärmeren Mitgliedstaaten 
liegen. Die hier verwendeten Prozentsätze weisen 
an den Übergängen von i) zu ii) und zu iii) erhebli-
che Sprungstellen auf – dies wäre ein handwerkli-
cher Fehler in jedem gut gestalteten Finanzaus-
gleich. Die in diesen drei Stufen genutzten Pro-
zentsätze lassen keine nach objektiven Kriterien 
nachvollziehbare Differenzierung erkennen. Sie 
dienen offensichtlich dem politischen Finetuning, 
indem sie – in Kombination mit anderen solchen 
Stellschrauben – so kalibriert werden, dass den 
Mitgliedstaaten die ihnen jeweils zugedachten 
Regionalfördermittel am Ende ungefähr auch zu-
kommen.  

Interessant ist diese Dreierstaffelung aber auch 
aus einem anderen Grund: Hier versteckt sich 
noch ein „Finanzausgleich im Finanzausgleich“, da 
innerhalb dieses Tarifs noch ein weiteres Mal die 
relative Finanzkraft der betroffenen Mitgliedstaa-
ten berücksichtigt wird, also das Subsidiaritäts-
prinzip an unerwarteter Stelle zum Einsatz 
kommt. Dazu passt auch, dass an dieser Stelle der 
sonst übliche BIP-Bezug aufgegeben wird und zum 
Bruttonationaleinkommen BNE gewechselt wird. 
Das BNE ist der geeignetere Bezugspunkt, wenn 
es – wie bei den EU-Eigenmitteln – um fiskalisches 
Potenzial und einen gerechten finanziellen Aus-
gleich geht. 

Von den beiden anderen hier nicht gesondert dar-
gestellten Zuweisungstarifen für Übergangsregio-
nen und stärker entwickelte Regionen entspricht 
der erste noch annähernd dem Modell des Tarifs 

                                                      
10  Indem im Berlin-Verfahren die zusätzlichen Faktoren inner-
halb eines BIP-abhängig definierten Regionstyps berücksich-
tigt werden, schaffen sie keine unabhängige z.B. am Klima-
schutz ausgerichtete Regionalkulisse für dieses spezifische Ziel 
(oder für anderen Nebenziele). Zwar ist z.B. der „Aufschlag“ für 
höhere Treibhausgas-Emissionen in den weniger entwickelten 
Regionen und in den Übergangsregionen gleichlautend formu-
liert. Dennoch werden in den unterschiedlichen Regionaltypen 
wegen der verschiedenen Förderquoten auch verschiedenen 
Grenztransfers pro Tonne CO2-Äquivalent bereitgestellt. Die 
ergänzenden Nebenziele sind durch den Finanzausgleichstarif 
der wirtschaftskraftbezogenen Raumkategorie und der damit 
verbundenen Kohäsionsdimension untergeordnet. Das ist im 
Sinne traditioneller Ausgleichs- und Regionalpolitik schlüssig, 

für weniger entwickelte Regionen. Bei den Über-
gangsregionen wird ebenfalls, wenn auch nicht 
identisch, ein Hauptansatz auf der Basis des Wirt-
schaftskraftgefälles mit den fünf oben genannten 
Nebentarifen kombiniert. Die als Pro-Kopf-Be-
träge formulierten Nebenansätze sind teilweise 
identisch mit den Beträgen für die weniger entwi-
ckelten Regionen, teilweise weichen sie aber da-
von ab. Auch hier sind keine Begründungen für 
solche scheinbar willkürlichen Unterschiede er-
kennbar; es handelt sich offensichtlich wieder um 
ausgleichspolitische Stellschrauben. 

Der Zuweisungstarif für die stärker entwickelten 
Regionen unterscheidet sich merklich von den 
beiden vorgenannten. Da ein Hauptansatz, der 
auf einem wirtschaftlichen Rückstand beruht, in 
den überdurchschnittlich starken Regionen offen-
kundig unmöglich wäre, wird allen diesen Regio-
nen stattdessen ein Pro-Kopf-Betrag für die regio-
nale Bevölkerung zugeordnet, ohne dass damit ir-
gendeine mit dem Kohäsionsziel in Verbindung 
stehende Rechtfertigung erkennbar wäre. Jede 
Region in der EU – sei diese noch so reich und frei 
von allen wirtschaftlichen, sozialen oder anderen 
Sorgen – hat einen Grundanspruch auf Regional-
fördermittel der Union. Allerdings ist dieser 
Grundanspruch klein; er wird nur zu 20% gewich-
tet. Die meisten Zuweisungen – zusammen 70% 
der Mittel für die stärker entwickelten Region – 
werden mit Indikatoren ermittelt, die einen etwa-
igen relativen Rückstand einer jeweiligen Region 
gegenüber dem Durchschnitt aller dieser reichen 
Regionen berücksichtigen. Dieser Finanzausgleich 
ausschließlich zwischen den reichen Regionen be-
zieht sich auf Indikatoren wie, Arbeitslosigkeit, Ju-
gendarbeitslosigkeit, Hochschulbildung und 
Schul- und Ausbildungsabbrecherzahlen. Treib-
hausgasemissionen spielen hier – wiederum aus 
unbekannten Gründen – keine Rolle. Dafür gibt es 
(nur) hier eine Berücksichtigung von dünnbesie-
delten Regionen (2,5%).  

mit Blick auf die weiteren Transformationsziele aber ineffi-
zient. So zeigten z.B. Südekum und Rademacher (2024) am 
deutschen Beispiel, dass eine Klimaschutz-bezogene Raumku-
lisse deutlich von der hergebrachten regionalpolitischen 
Raumkulisse abweichen würde. Hier zeigen sich Spannungen 
und Zielkonflikte, die bei modernen mehrdimensionalen 
place-based policies mit eindimensionalen Raumkulisse kaum 
vermeidbar sind. In einem konventionellen Finanzausgleich 
könnten solche Probleme mithilfe von unabhängigen Neben-
ansätzen gelöst werden, da sich hier die (nicht so genannten) 
jeweiligen Raumkulissen endogen aus den unterschiedlichen 
aufgabenspezifischen Indikatoren bilden.  
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Mit einer Gewichtung von 7,5% geht schließlich 
doch noch ein kleines auf die relative Wirtschafts-
kraft bezogenes Ausgleichselement in diesen Tarif 
ein: Die betrachtete wirtschaftlich starke Region 
erhält umso mehr Zuweisungen zugeordnet, je 
weiter sie unter dem Pro-Kopf-BIP der allerreichs-
ten NUTS-2-Region der EU liegt. Wenn auch nur 
mit kleinem Gewicht, gibt es damit in der Struk-
turpolitik nicht nur viele Finanzausgleichsele-
mente, sondern auch noch einen kleinen „Luxus-
Finanzausgleich“. Nicht nur in diesem besonders 
skurrilen Element tritt die grundlegende Proble-
matik zutage, im Rahmen des europäischen Kohä-
sionsziels reiche Regionen für Aktivitäten zu för-
dern, für die sie keine finanzielle Unterstützung 
benötigen und gemäß Subsidiaritätsprinzip auch 
nicht erhalten sollten. 

4.3 Die Umverteilungswirkung 

Die bisherigen Betrachtungen haben viele Eigen-
schaften und Elemente von Finanzausgleichen in 
der europäischen Strukturpolitik identifiziert. Wie 
schon mehrfach betont, ist damit nicht gesagt, die 
Strukturpolitik sei ausschließlich ein Finanzaus-
gleich. Erst recht wird damit nicht gesagt, sie sei 
ein guter Finanzausgleich. Aber viel von einem Fi-
nanzausgleich hat sie allemal.  

Bevor wir nun in Abschnitt 5 einige Schlussfolge-
rungen aus diesen Beobachtungen ziehen, soll 
noch ein kurzer Blick auf die tatsächliche Umver-
teilungswirkung der europäischen Strukturpolitik 
geworfen werden. Dabei weichen wir vom Regio-
nenfokus der Strukturpolitik ab und betrachten 
die Umverteilungswirkung zwischen den Mitglied-
staaten. Damit wird die Perspektive des vorange-
gangenen Abschnitts 4.2 beibehalten, wo es mit 
Anhang XXVI der Dachverordnung auch um die 
Zusammensetzung der Zuweisungen an die Mit-
gliedstaaten geht. Zudem wären es in einer sub-
sidiären Finanzverfassung ebendiese Mitglied-
staaten, die finanziell in der Lage sein müssten, 
die Ziele der Kohäsionspolitik – die in der Regel 
mit ihren eigenen Entwicklungs- und Regionalzie-
len übereinstimmen – selbst angehen zu können. 

                                                      
11 Die dargestellte Potenzfunktion wird hier als vereinfachen-
der Ersatz für das dargestellt, was primär eine dreiteilige, ab-
schnittsweise Funktion sein würde, wenn sich der „Finanzaus-

So sie von sich nicht dazu in der Lage wäre, würde 
sie ein Finanzausgleich sie subsidiär dazu in die 
Lage versetzen.  

Finanzielle Umverteilung über die EU-Finanzen 
findet – wenn überhaupt – über die Ausgaben-
seite des EU-Haushalts statt. Auf der Einnahmen-
seite dominieren mit etwa 60 bis 70% des Auf-
kommens die BNE-Eigenmittel. Da diese Eigenmit-
tel direkt an dem besten Indikator für die nor-
mierte Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten – 
ihr Steuererhebungspotenzial – anknüpfen, sorgt 
ihr großes Gewicht dafür, dass die Einnahmen au-
tomatisch nach einem implizit proportionalen Ta-
rif erhoben werden. Es kommt zu keiner expliziten 
Umverteilung zwischen reicheren und ärmeren 
Mitgliedstaaten; aber die Union ist auch vor ei-
nem ungewollt regressiven Tarif gefeit (Thöne 
2017). 

Betrachtet man auf der Ausgabenseite die den 
Mitgliedstaaten für das Jahr 2022 zugeordneten 
Kohäsionsmittel aus dem EU-Haushalt pro Kopf 
und stellt sie dem Bruttonationaleinkommen der 
Mitgliedstaaten desselben Jahres pro Kopf gegen-
über, ergibt sich aus Abbildung 4. Eine solche Ein-
fachregression kann nur als Illustration und zur 
Hypothesenbildung für weitere Diskussionen und 
Forschung dienen.11 Aus mehreren Gründen ist 
diese Regression tatsächlich von vornherein un-
präzise: Die „Mischung“ der drei Regionstypen in 
jedem Mitgliedstaat hat spürbaren Einfluss auf 
dessen Mittelallokation, die hier nicht erfasst wer-
den können. Zudem werden nicht alle Kohäsions-
mittel nach Wirtschaftskraftmaßstäben bzw. regi-
onal verteilt. Der oben skizzierte Tarif mit fünf 
„Nebenansätzen“ würde analog auch eine mul-
tiple Regressionsrechnung verlangen. Würde man 
diese und weitere Vorbehalte in einer tieferge-
henden Studie zum Finanzausgleichs-Charakter 
der europäischen Strukturpolitik aufgreifen, kä-
men vermutlich bessere Regressionsqualitäten 
heraus. Dennoch wäre damit der Einfluss des dis-
kretionären politischen finetunings noch nicht ab-
gebildet.  

gleichstarif“ aus Abschnitt 4.2 unmittelbar in den großen Fis-
kalaggregaten widerspiegeln würde. Das ist in Reinform nicht 
zu beobachten – und auch nicht zu erwarten. 
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Abbildung 4:  Impliziter Finanzausgleichstarif der Kohäsionspolitik in der EU-27 

 
Eigene Darstellung.  

 

Vor dem Hintergrund solcher Vorbehalte weist 
die dargestellte einfache Regression mit einem 
Determinationskoeffizienten von R2 = 0,81 schon 
eine bemerkenswert hohe Güte auf. Zum Ver-
gleich: Die methodisch sehr aufwendigen ökono-
metrischen Untersuchungen zu den Parametern 
deutscher kommunaler Finanzausgleiche – ver-
mutlich die empirisch bestuntersuchten Finanz-
ausgleiche der Welt – kommen nur mit den bes-
ten und innovativen Methoden auf ähnliche hohe 
Regressionsqualitäten; zumeist ist man mit merk-
lich geringeren Qualitäten zufrieden.12 So gese-
hen bietet die Gegenüberstellung in Abbildung 4 
eigentlich schon eine bemerkenswert gute Illust-
ration der Finanzausgleichswirkung der europäi-
schen Strukturpolitik. 

Diese Finanzausgleichswirkung der Strukturfonds-
mittel lässt sich auch in räumlicher Differenzie-
rung weiter nach unten verfolgen. Naturgemäß 
wäre die Darstellung direkt auf regionaler Ebene 

                                                      
12  De facto kommen heute nur datenaufwendige, aufgaben-
spezifische multiple Regressionsanalysen auf Werte R2 ≥ 0,80 
(Gerhards/Schrogl/Thöne 2020).  

am besten; hier würde die Regression aber vor al-
lem zeigen, dass die in der Dachverordnung fest-
gelegten Tarife tatsächlich wie vorgesehen funkti-
onieren. Stattdessen illustriert Abbildung 5 am 
deutschen Beispiel kurz, wie die Regionalfonds-
mittel neben dem Bund-Länder-Finanzausgleich 
einen zweiten, versteckten Finanzausgleich zwi-
schen den Ländern etablieren. Für diese Berech-
nung gelten ähnliche Einschränkungen wie für die 
vorangegangene. Auch hier zeigt bereits die einfa-
che Regression eine recht hohe Korrelation. Auch 
hier gilt, dass eine abschnittsweise Regression 
dem Sachverhalt näherkäme. In Abbildung 5 wird 
vor allem deutlich, wie groß der Unterschied zwi-
schen den westlichen Ländern und Berlin (alle 
links in der Darstellung) und den ostdeutschen 
Ländern (rechts in der Darstellung) ist. Das Ziel, 
den Verlust des Ziel-1-Status in der Förderperiode 
2007-2013 durch Übergangslösungen für die ost-
deutschen Länder abzufedern, ist erkennbar an-
haltend gelungen. 
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Abbildung 5:  Impliziter Finanzausgleichstarif der EFRE/ESF+ Mittel zwischen den deutschen 
Ländern 

  
Eigene Darstellung. 

 

5 Europäische Strukturpolitik als 
Finanzausgleich gesehen: Ausblicke 
und Chancen in einer sich 
modernisierenden Union  

In der vorliegenden Untersuchung wurde der Fi-
nanzausgleichscharakter der europäischen Struk-
turpolitik auf verschiedenen Wegen nachgezeich-
net. Da die Kohäsionspolitik als Umverteilungspo-
litik zwischen reicheren und ärmeren Mitglied-
staaten nicht nur den Charakter einer Förderpoli-
tik hat, sondern auch als Finanzausgleich zu ver-
stehen ist, lief dies häufig darauf hinaus, das Of-
fensichtliche noch einmal zu benennen. Dabei ist 
auch immer wieder deutlich geworden, dass För-
derung und Finanzausgleich keine Gegensätze 
sind, sondern vielmehr zwei Seiten derselben eu-
ropäischen Medaille darstellen. Wir verwenden 
dafür das Begriffspaar fördernde Kohäsionspolitik 
und stabilisierende Kohäsionspolitik.  

Mit diesem Begriffspaar lassen sich auch die 
Merkmale der Strukturpolitik besser vereinbaren, 
die für einen normalen Finanzausgleich dezidiert 
untypisch sind: 

 Strukturpolitik ist investitionsorientiert. Kon-
ventionelle Finanzausgleiche konzentrieren 
sich meistens auf laufende Aufgaben und 
Ausgaben.  

 Strukturpolitik ist im mittelfristigen Finanz-
rahmen auf sieben Jahre festgeschrieben. 
Konventionelle Finanzausgleiche bieten auch 
Absicherung gegen kurzfristige (asymmetri-
sche) Schocks, weil sie auf jährliche Verände-
rungen reagieren.  

Beide Einwände sind wichtig, aber nicht geeignet, 
die Argumentation zu widerlegen. Es liegt auf der 
Hand, dass die Strukturpolitik einen eigentümli-
chen und gewissermaßen unsauberen Finanzaus-
gleich beinhaltet. Dass es sich dabei um einen ge-
bundenen investitionsorientierten Finanzaus-
gleich handelt, hat Heinemann (1999) schon vor 
langem festgestellt.  

Die interessante Frage ist eigentlich nicht, ob ein 
auf staatliche Investitionen und Investitionsbeihil-
fen beschränkter Finanzausgleich diesen Namen 
verdient oder nicht. Interessant ist vielmehr die 
Frage, ob ein solcher investiver Finanzausgleich 
nicht auch eine attraktive Option sein kann. Denn 
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viele konventionelle ungebundene Finanzaus-
gleichssysteme in den EU-Mitgliedstaaten und an-
derswo zeigen gerade im Bereich der öffentlichen 
Investitionen tendenziell Schwächen. Sie können 
den verbreiteten politökonomischen Anreizen, 
kurzfristige Gegenwartsausgaben zu Lasten von 
Zukunftsinvestitionen zu bevorzugen, nichts ent-
gegensetzen. Dort, wo im regulären Finanzaus-
gleich eine Stärkung der Investitionen angestrebt 
wird, wird dies auch durch Mittelbindungen um-
gesetzt.13 Vor diesem Hintergrund kann ein auf In-
vestitionen beschränkter Finanzausgleich, der 
niemals den gesamten Finanzbedarf der Gebiets-
körperschaften decken kann oder soll, mitunter 
eine bessere Ergänzung darstellen als ein norma-
ler Finanzausgleich. Auch die Orientierung an Sie-
benjahreszeiträumen wäre für einen investiven 
Finanzausgleich angesichts der abzudeckenden 
längeren Planungshorizonte nicht ungeeignet. 

Doch das ist nur eine der möglichen Schlussfolge-
rungen aus den vorangehenden Betrachtungen. 
Zudem ist deutlich geworden:  

Die Strukturpolitik würde davon profitieren, wenn 
sie eine ehrliche Antwort für jene Regionen hätte, 
die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht in 
Richtung Kohäsion und Konvergenz entwickeln 
und bei denen auch mehr Fördermittel keine Än-
derung erwarten lassen. Solche Regionen sind 
und bleiben dauerhaft Teil der europäischen Nor-
malität. Gute und auskömmliche Finanzausglei-
che zwischen den Mitgliedstaaten und – wo nötig 
– mit Unterstützung der europäischen Regional-
politik sind notwendige und geeignete Instru-
mente einer dauerhaften Unterstützung. Diese 
ausgleichsorientierte Unterstützung kann vielfach 
zielgerichteter und mit geringerem Mitteleinsatz 
erfolgen, wenn die betroffenen Regionen nicht 
mehr gezwungen sind, die Mittel über die aufwän-
digen und langwierigen Förderprogramme der 
Strukturpolitik zu akquirieren. Die sehr geringen 
Abrufquoten von Regionalfördermitteln gerade 
durch die strukturschwachen Regionen zeigen vor 
allem deren Probleme, geeignete Projekte zu fin-
den (Ciffolilli/Pompili 2023; Kafsack 2024). Die 
„Konkurrenz“ durch den Wiederaufbaufonds ver-
schärft dieses Problem zusätzlich (EuRH 2023). 

Die Strukturpolitik würde auch davon profitieren, 
wenn sie ehrlicher zwischen umverteilenden 

                                                      
13  Und die Probleme, für zweckgebundene Transfers die Sub-
stitutionalität mit anderen Finanzmitteln zu unterbinden und 
Zusätzlichkeit sicherzustellen, sind hier wie dort die gleichen.  

Transfers im Sinne der allgemeinen Kohäsions-
ziele einerseits und politischen Transfers zum Aus-
gleich reformbedingter Verluste und zur Errei-
chung europapolitischer Kompromisse anderer-
seits unterscheiden könnte. Beide Transfertypen 
gehören zur europäischen Strukturpolitik; das ist 
als Tatsachenfeststellung kaum strittig. Indem 
aber der zweite Transfertyp zum politischen fi-
netuning vorzugsweise im systematisch anders 
begründeten ersten Transfertyp versteckt wird, 
werden beide Aufgaben ineffizienter und potenzi-
ell auch teurer. Dies ist am Beispiel der zahlrei-
chen systematisch nicht erklärbaren Stellschrau-
ben im Berlin-Verfahren (und an vielen anderen 
Stellen in der Strukturpolitik) deutlich geworden. 

Spezielle und transparente „Kompromiss-Trans-
fers“ sind zweifellos politisch schwieriger durch-
zuhalten. Doch das sollte ein guter Garant dafür 
sein, dass Übergangslösungen tatsächlich zeitlich 
begrenzt bleiben. In diesem Zusammenhang 
sollte auch erwogen werden, die Obergrenze für 
Übergangsregionen zunächst wieder deutlich un-
ter 100% des BIP-Durchschnitts abzusenken. Die 
Anhebung von 90% auf 100% erfolgte als Kompro-
miss und als zeitlich zu verstehende Übergangslö-
sung. Notwendige (und durchaus legitime) Über-
gangslösungen würden in einem transparenteren 
System gesondert behandelt. 

Die Strukturpolitik würde davon profitieren, wenn 
das Subsidiaritätsprinzip wieder stärker beachtet 
würde. Der europäische Mehrwert der Struktur-
politik kann auch besser und effizienter zum Tra-
gen kommen, wenn sachfremde und unnötig 
komplizierende Elemente abgebaut werden. Die 
Analyse aus der Perspektive des Finanzausgleichs 
gibt hierfür wichtige Hinweise. Insbesondere die 
regionalpolitische Förderung stärker entwickelter 
Regionen durch europäische Kohäsionsmittel 
sollte kritisch überdacht werden. Sie ist unter Sub-
sidiaritätsgesichtspunkten fragwürdig. Die skiz-
zierten Mechanismen der Mittelallokation allein 
innerhalb der Gruppe der stärker entwickelten 
Regionen bis hin zum „Luxus-Finanzausgleich“ 
verstärken diesen Eindruck noch. Die Nichtbe-
rücksichtigung dieser Regionen in der Strukturpo-
litik hätte in der laufenden Förderperiode zu Ein-
sparungen in Höhe von 27 Milliarden Euro ge-
führt. 
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Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und der hier 
eingenommenen Finanzausgleichsperspektive er-
scheint es zudem ratsam, die strukturpolitischen 
Prozesse noch einmal gründlich daraufhin zu 
überprüfen, ob die programmatische Verantwor-
tung für die Erreichung der Kohäsionsziele noch 
stärker auf die Mitgliedstaaten verlagert werden 
sollte. Bei der operativen Umsetzung der struktur-
politischen Maßnahmen verlässt sich die Kommis-
sion bereits heute in hohem Maße auf die regio-
nalen und lokalen Akteure. Der allgegenwärtigen 
Klage der Regionen, dass Förderprogramme auf-
grund ihrer Komplexität und programmatischen 
Überfrachtung häufig gar nicht mehr abgerufen 
werden, könnte dadurch begegnet werden, dass 
sich die europäische Ebene in der Strukturpolitik 
auf die Bereiche beschränkt, in denen sie einen 
europäischen Mehrwert generieren kann. Neben 
der Finanzausgleichsfinanzierung ist dies vor al-
lem eine an Statistiken und gemeinsamen Ober-
zielen orientierte Begleitung, Steuerung und Eva-
luierung. Auch die investive Ausrichtung des regi-
onalpolitischen Finanzausgleichs kann durch ge-
eignete Ziel- und Wirkungsindikatoren gut nach-
vollzogen werden, ohne dass alle regionalen Pro-
gramme überprüft und genehmigt werden müs-
sen.  

In diesem Zusammenhang wäre auch zu überle-
gen, wie viele der europäischen Vorgaben an die 
Regionen tatsächlich einen Mehrwert für die 
Empfänger generieren können und wie viele eher 
zum Nutzen der Zahler gemacht werden. In der 
ökonomischen Literatur ist das Phänomen, dass 
dem Empfänger eines Transfers Bedingungen ge-
stellt werden, weil dies dem Zahler einen zusätzli-
chen Nutzen bringt, seit langem als spezifischer 
Altruismus bekannt (Tobin 1970). Was jedoch bei 
Individuen eine akzeptierte Verhaltensbesonder-
heit ist, muss bei staatlichen Akteuren im Zwei-
felsfall als irrational und als Quelle vermeidbarer 
Ineffizienzen angesehen werden (Calsamiglia/ 
Garcia-Milà/McGuire 2013). D.h. die implizite 
Grundhaltung, die häufig in den sehr spezifischen 
Vorgaben der Regionalpolitik mitschwingt, dass 
die Akteure vor Ort allein „nicht mit Geld umge-
hen können“, mag zwar in Einzelfällen zutreffen, 
ist aber in der Mehrzahl der Fälle unangemessen, 
elitär und wiederum eine Quelle von Geldver-
schwendung durch Bürokratie und zentrale Behin-
derung lokaler Innovationspotenziale.  

Eine stärke Betrachtung des Subsidiaritätsprinzips 
in der Kohäsionspolitik erleichtert es den Mit-
gliedstaaten auch, moderne place-based policies 

zu realisieren, mit denen auch Klimaschutz- und 
Transformationsziele reibungsfreier und wir-
kungsvoller implementiert werden können.  Der 
große Differenzierungsgrad derartiger Politiken 
und ihre anspruchsvolle Governance (Südekum 
2023; Green 2023) reduzieren die Rolle sinnvoller 
einheitlicher EU-Kohäsionspolitik quasi automa-
tisch stärker auf die finanziell ausgleichende Funk-
tion.  

Für die konkrete Umsetzung der genannten Mo-
dernisierungsimpulse sind unzählige Abstufungen 
und konkrete Ausgestaltungen denkbar. Dies gilt 
auch für alle Ansätze, die finanzausgleichsähnli-
chen Tarife der Strukturpolitik zu glätten, um sie 
weniger intransparent und willkürlich erscheinen 
zu lassen. Wie bei allen Finanzausgleichsreformen 
gilt auch hier, dass möglichst vor den ersten Pro-
berechnungen ein grundsätzliches Einvernehmen 
zwischen den Betroffenen hergestellt werden 
sollte. Der berühmte Rawls'sche „Schleier des 
Nichtwissens“ bewährt sich bei praktischen Fi-
nanzausgleichsreformen immer wieder. Denn so-
bald die Betroffenen wissen, ob sie von einer Re-
form, der sie grundsätzlich zugestimmt haben, fi-
nanziell profitieren oder nicht, kann sich die prin-
zipielle Bewertung der Reformidee schlagartig 
wieder ändern. Diese Erfahrung teilen alle Prakti-
ker von Finanzausgleichsreformen. 

Deshalb abschließend ein prozeduraler Reform-
vorschlag: Die hier angeregten Weiterentwicklun-
gen in Richtung einer modernisierten Strukturpo-
litik, die auch ihren Finanzausgleichscharakter of-
fen anerkennt, werden auf Zustimmung und Ab-
lehnung stoßen. Um in einer solchen Situation 
nicht auf einen (allzu selten erreichbaren) Kon-
sens hinarbeiten zu müssen, sollten auch Wahl-
modelle in Betracht gezogen werden. Zum Bei-
spiel könnten Mitgliedstaaten anstelle von „Kohä-
sion Klassik“ – dem vollen, tradierten Modell der 
fördernden Strukturpolitik – auch eine schlan-
kere, stärker auf Finanzausgleich und europäi-
schen Mehrwert ausgerichtete Politik der „Kohä-
sion Stabil“ wählen. Dieses Modell wäre mit weni-
ger prozeduralen Anforderungen, klareren Ergeb-
niszielen und z.B. nur 75 Prozent der Kohäsions-
mittel verbunden, die aber zeitnah und regelmä-
ßig gezahlt würden. Ein solches Wahlmodell 
würde endogen bestimmen, welche Merkmale 
der Strukturpolitik für ihre Adressaten wichtiger 
sind und eine ganz eigenständige Antwort auf die 
Frage "Förderpolitik oder Finanzausgleich?“ ge-
ben.  
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